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S wie Strukturfonds

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Um Berufs-
einsteigern, aber auch Profis ihres Metiers einen
Überblick zu verschaffen, hat die KU Gesund-
heitsmanagement zusammen mit den Experten
der KPMG eine Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“.
Hier wollen wir die gängigsten und wichtigsten
Begriffe der Gesundheitswirtschaft beleuchten.

Im Zuge des am 1. Januar 2016 in
Kraft getretenen Krankenhausst-
rukturgesetzes wurde ein Struk-

turfonds errichtet um stationäre

Überkapazitäten abzubauen und so
zu einer Erhöhung der Versorgungs-
qualität beizutragen. Hierfür werden
einmalig 500 Millionen Euro aus der
Liquiditätsreserve des Gesundheits-
fonds zur Verfügung gestellt, durch
die Projekte der einzelnen Bundes-
länder dann finanziert werden,
wenn sich diese ebenfalls mit 500
Millionen Euro beteiligen. So erhal-
ten Krankenhäuser zusätzlich zu der
notwendigen Investitionsförderung
durch die Bundesländer maximal
ein Fördervolumen in Höhe von 1
Milliarde Euro.

Da die Private Krankenversicherung
(PKV) die Möglichkeit hat, die Mittel

des Strukturfonds aufzustocken,
kann sich der Betrag entsprechend
erhöhen.
Gefördert wird der Abbau von Über-
kapazitäten, die Konzentration von
Krankenhausstandorten und die
Umstrukturierung in notwendige
andere Fachrichtungen oder in nicht
akutstationäre Versorgungseinrich-
tungen nur dann, wenn die jährli-
chen Investitionen eines Bundeslan-
des im Zeitraum von 2016 bis 2018
den durchschnittlichen für Investi-
tionen ausgewiesenen Haushalts-
mittel von 2012 bis 2014 entspre-
chen. Kritiker weisen auf die Mängel
des Strukturfonds hin und sehen
noch Handlungsbedarf:
Ein Punkt betrifft die Rolle der Priva-
ten Krankenversicherung, die auf
freiwilliger Basis Fördermittel für
den Strukturfonds bereitstellen
kann. Da auch sie von einem Abbau
der Überkapazitäten profitiert, wird
deren verpflichtende Beteiligung ge-
fordert. Dies soll entweder durch ei-
nen fix festgelegten Beitrag an das
Bundesversicherungsamt (BVA) er-
folgen oder durch einen Rechnungs-

zuschlag auf die abzurechnende
Leistung. Auch die Antragstellung
durch die Länder wird bemängelt,
da eine mögliche Zweckentfrem-
dung der Mittel befürchtet wird und
dassdeshalb das Ziel der Strukturan-
passung nicht erreicht werden kann.
Da die Bundesländer gleichzeitig als
Antragsteller und als Prüfer der
zweckentsprechenden Verwendung
fungieren, kommt es leicht zu einem
Interessenskonflikt. Die Entschei-
dung über Förderanträge soll daher
von einer unabhängigen Institution
geprüft werden, etwa vom Bundes-
versicherungsamt. Zudem wird auch
kritisiert, dass die Fördermittel aus
dem Gesundheitsfond genommen
werden: Man befürchtet eine Mehr-
belastung der Beitragszahler, wes-
halb gefordert wird, dass die Förder-
mittel durch die Länder bereitge-
stellt werden sollen. $
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Abb. : Funktionsweise des Strukturfonds gemäß Gesetzentwurf.
Quelle: Eigene Darstellung nach Klein-Hitpaß/ Leber/ Scheller/ Kreinsen 2015


